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Passer für EDV Formblatt Erlaubnis nach § 54 KrWG

1. Erlaubniserteilung

Auf Grund des Antrags vom (TT.MM.JJJJ) wird Ihnen gemäß § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG die Erlaubnis erteilt zum

2. Beschränkungen und Nebenbestimmungen

Erlaubnis erteilende BehördeErlaubnisinhaber

3. Kostenentscheidung

Erlaubnis für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen
Zutreffendes bitte ankreuzen       oder ausfüllen.

Sammeln.1.1

Befördern.1.2

Handeln.1.3

Makeln.1.4

Stand: 29.10.2013

Vorgangsnummer:

Seite           von 

Es wird folgende Beförderernummer nach § 28 NachwV erteilt:

Es wird folgende Sammlernummer nach § 28 NachwV erteilt:

Es wird folgende Händlernummer nach § 28 NachwV erteilt:

Es wird folgende Maklernummer nach § 28 NachwV erteilt:

enlogis GmbH 
 
Am Dördelmannshof  43
DE 45886 Gelsenkirchen 

Stadt Gelsenkirchen Referat Umwelt
 
Goldbergstr.  84
45875 Gelsenkirchen 

Herr Schmöning
(0209-169-4702, michael.schmoening@gelsenkirchen.de)
							

ENW200002517 9

27.11.2015

E513T0147 7

E513T0147 7

E513M0022 2

E513M0022 2

siehe Beiblatt
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Passer für EDV Formblatt Erlaubnis nach § 54 KrWG

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Stand: 29.10.2013

Seite           von 

5. Hinweise

5.1 Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen haben bei Ausübung ihrer Tätigkeit eine Kopie oder einen Ausdruck dieser Erlaubnis 
mitzuführen. 

5.2 Ändern sich wesentliche Angaben, so ist die Erlaubnis erneut zu beantragen. 
Wesentliche Angaben sind die Felder 1.1 bis 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.6 und 4.7.

5.3 Ändern sich die im Antrag in Feld 5 angegebenen für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs verantwortlichen Personen, ist dies 
der Behörde unverzüglich anzuzeigen.

5.4 Frei für Hinweise der Behörde

Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist entweder schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 
45879 Gelsenkirchen einzureichen.
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. 
S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden 
Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. Bei der Verwendung der 
elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen 
Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt.
Gemäß § 82 Abs. 1 VwGO muss die Klage den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen."

Gelsenkirchen

07.12.2015

Dieses pdf-Dokument wurde elektronisch signiert.

5.4.1   Die Erlaubnis gilt nach § 54 Satz 1 KrWG für die Bundesrepublik Deutschland und ist unbefristet.


